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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Fulda plant die Bebauung von Acker- und Grünlandflächen mit einzelnen Gehölzen am südlichen Rand 

des Stadtteils Bronzell. Durch den Eingriff wird in Lebensräume eingegriffen, in denen Arten des Anhangs IV der 

FFH-RL und Vogelarten des Art. 1 der VSch-RL zunächst vermutet und dann auch teilweise nachgewiesen wur-

den. Damit die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht verletzt werden, ist es erforderlich zu prüfen, ob 

bzw. inwieweit die vorkommenden Arten betroffen sind. Dabei wird sich an dem „Leitfaden für die arten-

schutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUELV 2015, 3. Fassung) orientiert, die Ergebnisse jedoch in einer ver-

kürzten Form dargestellt. Da es sich bei dem geplanten Baugebiet um eine Fläche mit nur wenigen Strukturen 

handelt, ist diese Vorgehensweise zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange ausreichend. 

Im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG bezüg-
lich der europarechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-
Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

 ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG geprüft.  

Die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH ( ) wurde bereits am 05.03.2014 vom Stadtplanungsamt 

der Stadt Fulda mit einer artenschutzrechtlichen Untersuchung des Bauentwicklungsgebietes beauftragt. Da 

die Daten nach 5 Jahren als veraltet und als rechtlich nicht mehr verwendbar einzustufen sind, wurde am 

02.03.2020 eine Wiederholungskartierung beauftragt. 

 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert. 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 

Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, gelten gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

 So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogelarten und sonstige in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

 Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffe-

nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 
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anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung o-

der Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 

Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tö-

tung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies 

entsprechend. 

 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rahmen der Eingriffs-

regelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG im Ein-

zelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 

Schäden, 

2. zum Schutz der der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-

nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 

oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-

Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogel-

schutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin 

ein günstiger Erhaltungszustand besteht.1 Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn 

hinreichend nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen einer 

Art nicht weiter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populatio-

nen einer Art nicht behindern kann.2 

In der nachfolgenden Grafik ist die Abgrenzung der verschiedenen Gruppen der „besonders“ und „streng“ ge-

schützten Arten dargestellt und in Bezug zu den Arten gesetzt, die den Schutzbestimmungen des § 44 & 45 

BNatSchG unterliegen (Abb. 1). Die sog. „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) sind derzeit noch nicht benannt. 

 

                                                                 
1 D.Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Auflage, § 45 RN 47 
2 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C – 342/05 (Finnischer Wolf); BVerwG, Beschluss vom 17.04.2010, 9 B 5.10 - Rn. 8. 
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Abb. 1: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie (Gruppen 

3 & 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den übrigen nach § 7 BNatSchG „besonders“ und „streng“ geschützten 

Arten (Gruppen 1, 2, 5 und 6) nach HMUELV (2011). 

 

3. METHODISCHE VORGEHENSWEISE 

1.1 DATENGRUNDLAGE 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

 eigene Erhebungen aus den Jahren 2014 und 2020 

 Fachliteratur 

Mit den eigenen Erhebungen und den verwendeten Datenquellen wurden alle im Untersuchungsgebiet zu 

erwartenden Pflanzen- und Tierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten 

gemäß Art. 1 der VSch-RL (vgl. Anhänge 3 & 4 des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen) 

hinreichend erfasst. 

 

1.2 METHODISCHES VORGEHEN BEI DEN EIGENEN GELÄNDEERHEBUNGEN 

Da es sich bei dem Bauentwicklungsgebiet im Wesentlichen um intensiv genutzte, strukturarme Acker- und 

Grünlandflächen mit wenigen Gehölzen handelt, waren die Vögel der Schwerpunkt bei den Erhebungen. Es 

wurde zudem aber auch nach Reptilien gesucht und auf weitere europarechtlich geschützte Arten und Habi-

tatstrukturen, die für sie als Lebensraum geeignet sind, geachtet. Die Kartierung der Vögel erfolgte mittels 

Sichtbeobachtung und Verhör. Die nachgewiesenen Arten wurden in die Kategorien Brutvogel, Nahrungsgast 

und Durchzügler eingeordnet. Die Erhebungen erfolgten 2020 an den in Tab. 1 angegeben Terminen. 
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Tab. 1: Untersuchungsprogramm zur Erfassung der Tiergruppen. 

Datum Erfassung Wetter 

24.03.2020 Baumhöhlen- und Horstkartierung 

1. Brutvogelkartierung 

1. Reptilienkartierung 

2 °C, 0 % Wolken, 2 Bft 

22.04.2020 2. Brutvogelkartierung 

2. Reptilienkartierung 

14 °C, 0 % Wolken, 2 Bft 

17.06.2020 3. Brutvogelkartierung 

3. Reptilienkartierung 

18 °C, 100 % Wolken, 0 Bft, schwül, Schauer 

 

4. BESCHREIBUNG DES BAUENTWICKLUNGSGEBIETES 

Das Bauentwicklungsgebiet „Bronnzell“ liegt am südlichen Siedlungsrand von Bronnzell. Es besteht zum größ-

ten Teil aus einer intensiv genutzten Ackerfläche sowie aus intensiv genutztem Grünland. Am Westrand verlau-

fen beidseitig der dort befindlichen Bahntrasse Baumreihen, von denen die östliche unmittelbar an das Bau-

entwicklungsgebiet grenzt. An der Ostgrenze des Gebietes befindet sich eine locker gepflanzte Obstbaumreihe. 

Es wurden keine Höhlen und Horste festgestellt. 

 

Abb. 2: Lage des Untersuchungsgebietes mit dem Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Im Norden grenzt das Gebiet an den Siedlungsrand von Bronnzell mit einem kleinen Wäldchen. Im Osten 

schließen sich jenseits der L 3307 (Fuldaer Straße) weitere Ackerflächen an. Im Süden befinden sich weitere 

Bluthänfling (Revier) 

Bluthänfling (Revier) 

Haussperling (Revier) 
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Laubholzbestände, die u. a. in der Böschungslage die Fuldaer Straße von der Bahntrasse nach Gersfeld trennen. 

Im Westen schließt unmittelbar an das Bauentwicklungsgebiet die Bahntrasse Fulda-Gersfeld an, die teils ein-

seitig, teils beidseitig mit Laubgehölzen bestanden ist. Daran anschließend folgt die Fuldaaue mit Grünland- 

und Ackerflächen. Näheres ist aus Abbildung 1 ersichtlich. 

 

5. ERGEBNISSE DER BESTANDSERHEBUNG 

Im Rahmen der aktuellen Bestandserhebungen wurden insgesamt 11 Vogelarten nachgewiesen, wovon 10 als 

Brutvögel einzustufen sind. Die Rabenkrähe war lediglich als Nahrungsgast auf der Ackerfläche anwesend. Wie 

auch 2014 hat ein Teil der Arten (Blaumeise, Buchfink, Kohlmeise und Zilpzalp) ihr Brutrevier in den Gehölzen 

an der Böschung zur Bahntrasse und ein anderer (Amsel, Blaumeise, Buchfink, Kohlmeise, Ringeltaube und 

Zilpzalp) in den Gehölzen am Rand der nördlich angrenzenden Ortslage. Alle diese Arten befinden sich in einem 

guten Erhaltungszustand. In der Ortslage befindet sich zudem ein Revier des Haussperlings (RL-D V, RL-HE V, 

Erhaltungszustand „unzureichend-ungünstig“). In der westlich an des UG angrenzenden Scheune befindet sich 

vermutlich der Brutplatz einer Bachstelze, die im UG unweit der Scheune auf Nahrungssuche beobachtet wur-

de. In der Obstbaumreihe entlang der L 3307 (Fuldaer Straße) befinden sich zwei Reviere des Bluthänflings (RL-

D 3, RL-HE 3, Erhaltungszustand „unzureichend-schlecht“) (s. Abb. 2). 

Reptilien wurden nicht nachgewiesen. 

Im Grünland wächst kein Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), die Raupenfutterpflanze des Dunklen 

und Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, so dass ein Vorkommen der beiden europarechtlich geschützten 

Falterarten ausgeschlossen werden kann. 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass der Gehölzbestand an der Bahnstrecke Fledermäusen als Leitlinie auf 

ihren Jagdflügen dient und diese ggf. in Baumhöhlen Quartiere beziehen. Eine Untersuchung der Fledermäuse 

ist nicht Gegenstand des Gutachtens, weil im Eingriffsbereich Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen 

sind. Das Vorkommen von europarechtlich geschützten Arten aus anderen Organismengruppen ist auszuschlie-

ßen, da geeignete Habitatstrukturen fehlen. 

 

6. WIRKUNGEN DES VORHABENS 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren ausgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und Störungen der 

europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

Im Zuge der Bebauung sind folgende Wirkfaktoren zu erwarten: 

 Baubedingt: Verlärmung und Beunruhigung durch Bauarbeiten und Personen. 

 Anlagebedingt: Versiegelung, Beseitigung von Acker, Grünland, Bäumen, Sträuchern und Anpflanzung 

neuer Gehölze im Zuge der Gartenbegrünung. 

 Betriebsbedingt: Beunruhigung von Tierarten durch Quell- und Zielverkehr sowie der Nutzung der Gär-

ten durch Personen und Haustiere 
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7. MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN 

ÖKOLOGISCHENFUNKTIONALITÄT 

1.3 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Ver-

botstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter deren Berücksichtigung: 

 Durch die Rodung in dem Zeitraum gemäß §39 (5) BNatSchG vom 1.10. bis 28.2. können Tötungen und 
Verletzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte Vögel können dem Eingriff zu jeder Zeit 
rechtzeitig ausweichen. Die Erschließung von Acker und Grünland erfolgt ebenfalls in dieser Zeit. 

 

1.4 VORGEZOGENE AUSGLEICHSMAßNAHMEN (CEF) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen d. h. CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the "continued ecological 

functionality") zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab. 

 Der Verlust von zwei Revieren des Bluthänflings ist vor der Erschließung des Baugebietes durch die An-

pflanzung von zwei 100 m langen, lückigen Hecken aus autochthonen Gehölzen mit 5 m breiten Säumen im 

räumlichen Zusammenhang zu kompensieren. Die Hecken können auch zu einer zusammengefasst wer-

den. 

 

8. BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

1.5 BESTAND UND BETROFFENHEIT DER ARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

1.5.1 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

In Hessen gibt es drei Pflanzenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet sind. Es handelt sich um 

den Frauenschuh (Cypripedium calceolus), die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides) und den Prächtigen Dünn-

farn (Trichomanes speciosum). Ein Vorkommen aller drei Arten ist aufgrund der Standortbedingungen im Un-

tersuchungsgebiet und der durchgeführten Erhebungen auszuschließen. 

 

1.5.2 TIERARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE 

Es ist davon auszugehen, dass Fledermäuse weiterhin den Rand des Bauentwicklungsgebietes als Jagdhabitat 

nutzen und dem Eingriff jederzeit ausweichen können. Zudem ist eine Nutzung der dort befindlichen Spalten 

als Tagesquartier oder Wochenstube nicht auszuschließen. Da sich Fledermäuse bei der Quartierwahl in der 

Regel durch Wohnbebauung nicht stören lassen, ist lediglich eine vorübergehende Störung während der Bau-

arbeiten zu erwarten. Ein artenschutzrechtlicher Konflikt ist somit nicht gegeben. 
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1.6 BESTAND UND BETROFFENHEIT EUROPÄISCHER VOGELARTEN NACH ARTIKEL 1 DER 

VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbunde-

ne vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögeln oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt 

ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

1.6.1 VEREINFACHTE PRÜFUNG FÜR BESTIMMTE VOGELARTEN 

Für Vogelarten, deren Erhaltungszustand in der sog. Ampelliste für die hessischen Brutvögel landesweit mit 

„Grün“ (=günstig) bewertet wurden bzw. die dort unter „Status III“ der aufgeführten Neo-

zoen/Gefangenschaftsflüchtlinge fallen (s. Anhang 3 des Leitfadens), kann in der Regel eine vereinfachte Prü-

fung erfolgen. 

Bei diesen in einem landesweit günstigen Erhaltungszustand befindlichen Vogelarten wird davon ausgegangen, 

dass 

 es sich hierbei um in der Regel euryöke/ubiquitäre Arten handelt, die jeweils landesweit (durch ihre Nicht-
Aufführung in der Roten Liste fachlich untermauert) mehr oder weniger häufig und verbreitet sind bzw. 
aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage sind, vergleichsweise einfach anderer Standorte 
zu besiedeln oder auf diese auszuweichen, 

 und damit, wenn ein Eingriff gem. § 15 BNatSchG zulässig ist, im Regelfall die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang (betreffend des Lebensraum-Schädigungsverbotes nach Nr. 3 und des Tö-
tungsverbotes nach Nr. 1 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin erfüllt wird bzw. der Erhaltungszustand der 
lokalen Population (betreffend des Störungsverbotes unter Nr. 2 des § 44 Abs. 1 BNatSchG) weiterhin ge-
wahrt bleibt und insofern die Schädigungs-/Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen. 

Eine – wenn auch vereinfachte – Prüfung dieser allgemein häufigen Arten wird insofern erforderlich, als nach 

der Rechtsprechung bei der gebotenen individuenbezogenen Betrachtung auch diese nicht ungeprüft gelassen 

werden dürfen. 

Die Angaben zu den Arten werden bei der vereinfachten Prüfung in folgender Tabelle verkürzt dargestellt.  
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Tab. 2: Vereinfachte tabellarische Prüfung europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungszustand in Hessen. 

Deutscher 

Name 

Wissenschaftlicher 

Name 
Vorkommen 

 

n = nach-

gewiesen 

 

p = poten-

ziell 

Schutzstatus 

nach § 7 

BNatSchG 

 

b = besonders 

geschützt 

s = streng 

geschützt 

Status 

 

I = regelmäßiger 

Brutvogel 

 

III = Neozoe / 

Gefangenschafts-

flüchtling 

Brutpaarbestand 

in Hessen (nach 

HGON 2010) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 1 

BNatSchG 

1) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 2 

BNatSchG 

2) 

potenziell 

betroffen 

nach § 44 

Abs. 1 

Nr. 3 

BNatSchG 

3) 

Erläuterung zur Betroffenheit 

Hinweise auf lan-

despflegerische 

Vermeidungs-/ 

Kompensations-

Maßnahmen im 

Rahmen der Ein-

griffsregelung 

Amsel Turdus merula n b I 469.000-545.000    Die Arten können unter Berücksich-

tigung der Vermeidungsmaßnah-

men dem Eingriff jederzeit auswei-

chen. Sie werden nach der Durch-

grünung des Baugebietes entweder 

dort oder in dessen Umfeld geeig-

neten Ersatzlebensraum finden. 

 

Bachstelze Motacilla alba n b I 51.000-62.000     

Blaumeise Parus caeruleus n b I 297.000-348.000     

Buchfink Fringilla coelebs n b I 564.000-695.000     

Kohlmeise Parus major n b I 350.000-450.000     

Rabenkrähe Corvus corone n b I 120.000-150.000     

Ringeltaube Columba palumbus n b I 129.000-220.000     

Rotkehlchen Erithacus rubecula n b I 245.000-291.000     

Zilpzalp Phylloscopus col-

lybita 

n b I 253.000-293.000     

1) Verbotstatbestand nicht von Relevanz, da durch die Bauzeitenregelung (Rodung und Abriss im Zeitraum vom 1.10. – 28.02.) eine Vermeidung gegeben (Vermeidungsmaßnahme: Rodungszeit-

raum). 

2) Eine erhebliche Störung bezogen auf die Population tritt nicht ein. 

3) Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten ein. 

4) Ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang bleibt erfüllt. Grundsätzlich sind alle oben genannten Arten in der Lage, kurzfristig in umliegende Bio-

topstrukturen auszuweichen. 
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1.6.2 ART-FÜR-ART-PRÜFUNG 

Mit dem Bluthänfling und dem Haussperling kommen zwei Arten im Untersuchungsgebiet bzw. in dessen Um-

feld vor, für die Art-für-Art-Prüfungen erforderlich sind. Sie werden im Anhang 1 durchgeführt. 

 

2 GUTACHTERLICHES FAZIT 

Die Stadt Fulda plant die Bebauung von Acker- und Grünlandflächen mit einzelnen Gehölzen am südlichen Rand 

des Stadtteils Bronnzell. Durch den Eingriff wird in Lebensräume eingegriffen, in denen Arten des Anhangs IV 

der FFH-RL und Vogelarten des Art. 1 der VSch-RL zunächst vermutet und dann auch nachgewiesen wurden. Im 

Rahmen der Bestandserhebungen wurde festgestellt, dass die im § 44 BNatSchG benannten Schädigungs- und 

Störungsverbote nicht erfüllt werden, sofern die in der artenschutzrechtlichen Untersuchung benannten Kon-

flikt vermeidenden Maßnahmen und CEF-Maßnahmen umgesetzt werden. Erfolgt eine entsprechende Umset-

zung, so ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatschG oder eine Befreiung nach § 67 BNatschG nicht 

erforderlich. 

Damit die Schädigungs- und Störungsverbote nicht erfüllt werden, sind folgende Maßnahmen umzusetzen: 

 

Vermeidungsmaßnahme 

 Durch die Rodung in dem Zeitraum gemäß §39 (5) BNatSchG vom 1.10. bis 28.2. können Tötungen und 
Verletzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte Vögel können dem Eingriff zu jeder Zeit 
rechtzeitig ausweichen. Die Erschließung von Acker und Grünland erfolgt ebenfalls in dieser Zeit. 

 

CEF-Maßnahme 

 Der Verlust von zwei Revieren des Bluthänflings ist vor der Erschließung des Baugebietes durch die An-

pflanzung von zwei 100 m langen, lückigen Hecken aus autochthonen Gehölzen mit 5 m breiten Säumen im 

räumlichen Zusammenhang zu kompensieren. Die Hecken können auch zu einer zusammengefasst wer-

den. 

 

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der 

benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen. 
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4 ANHANG 1: AUSFÜHRLICHE ART-FÜR-ART-PRÜFUNG 

 

Fledermäuse (vermutlich Zwergfledermaus & Breitflügelfledermaus) 
Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Es ist davon auszugehen, dass der Gehölzbestand entlang der Bahnstrecke von Fledermäusen als Leitlinie und Jagdhabi-

tat genutzt werden, Gegebenenfalls werden auch Quartiere bezogen. Fledermäuse waren nicht Gegenstand der Unter-

suchung, weil im Eingriffsbereich Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen sind. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Möglich Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegen außerhalb des Eingriffsbe-

reich. Im UG konnten keinen Baumhöhlen oder – spalten nachgewiesen 

werden, die sich als Fledermausquartier eignen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Möglich Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegen außerhalb des Eingriffsbe-

reich. Adulte Individuen können dem Eingriff jederzeit ausweichen. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Da die Bauarbeiten tagsüber erfolgen bleibt die Funktion des Gehölzbestan-

des an der Bahnstrecke als nächtliches Jagdhabitat durchgehend erhalten. 

Möglich Störungen von Quartieren sind vorübergehend und deshalb nicht 

als erheblich einzustufen. Gegebenenfalls wird das Baugebiet als zusätzli-

  ja   nein 
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ches Jagdhabitat genutzt, wenn die Durchgrünung sich ausreichend etabliert 

hat. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich der Fledermäuse in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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Bluthänfling – Carduelis cannabina 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC 3 3  

Trend (langfristig): ↘ ↓ ↓  

Verantwortung: Sehr hohe Verantwortung (Arten, deren globale Population kon-

zentriert in Europa vorkommt) 

Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Der Bluthänfling besiedelt in Deutschland aufgrund der fast rein pflanzlichen Ernährung überwie-

gend offene bis halboffene, sonnige Lebensräume mit kurzer, samentragender Krautschicht wie Gebüschen, Sträuchern 

und jüngeren Nadelgehölzen, die als Brutplatz dienen. Verbreitet tritt die Art daher in der hecken- und grünlandreichen 

Kulturlandschaft mit kleinflächig wechselnden Acker- und Grünlandschlägen, in Heide- und Ruderalflächen sowie an 

Trockenhängen und auf Bergweiden bis zum Zwergstrauchgürtel oberhalb der Waldgrenze auf. Hohe Dichten werden 

auch in Weinbergen und auf Inseln im Küstenbereich erreicht. In großräumig flurbereinigten, monotonen Gebieten sind 

Dorfrandlagen und Ruderalflächen in Siedlungen letzte Rückzugsgebiete (GEDEON et al. 2014). 

Nest: Offenbrüter, Kraut- und Staudenschicht (5-150 cm von der Bodenoberfläche) 

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i.d. nächsten Brutperiode:   ja    nein 

Leitart:  

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Intensivierung der Landwirtschaft, Flurbereinigung, Flächenversiegelung 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: gering, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: mittel, Kollision an Straßen als Gastvogel: gering 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: gering 

Fluchtdistanz: <10-20 m 

Straßenlärm: Effektdistanz: 200 m, Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit (Gruppe 4) 

 

4. Verbreitung Bestand 

Welt und Europa: Brutareal erstreckt sich von Nordafrika über große Teile Europas EU 10 Mio.-28 Mio. Reviere 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Bluthänfling – Carduelis cannabina 

bis nach Schweden und Finnland im Norden und im Osten bis Zentralasien. Er fehlt 

in Island, den nördlichen Teilen Fennoskandiens sowie in Russland. 

D 

HE 

125.000-235.000 Reviere 

10.000-20.000 Reviere 

Deutschland: Nahezu flächendeckend mit Lücken in Süddeutschland. Hohe Dichten in der Altmark, im Drömling und im 

nördlichen Harzvorland. 

Hessen: Fast flächendeckend in Hessen verbreitet. Nur im Bereich größerer zusammenhängender Waldflächen und in 

Stadtzentren fehlt er völlig. Dabei tritt er in Nord- und Mittelhessen insgesamt häufiger auf als in Südhessen. 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Zwei Reviere des Bluthänflings wurden in der Obstbaumreihe entlang der L 3307 nachgewiesen. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Bei der Rodung der Obstbäume entlang der L 3307 können Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten zerstört werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Für die Erschließung des Baugebietes ist die Rodung erforderlich. 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

Die ökologische Funktion kann durch die Kap. 4.2 beschriebene CEF-

Maßnahmen gewährleistet werden. 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Bei der Rodung der Obstbäume entlang der L 3307 können Eier zerstört 

oder Jungvögel getötet werden. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

Baufeldfreimachung in der Zeit vom 1.10. bis 28.2. 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

Adulte Individuen können dem Eingriff jederzeit ausweichen. 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 

Im Umfeld befinden sich keine weiteren Reviere, die erheblich gestört wer-

den könnten. 

  ja   nein 
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Bluthänfling – Carduelis cannabina 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich des Bluthänflings in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 

 

 

  



ARTENSCHUTZRECHTLICHER FACHBEITRAG  
ZUM BAUENTWICKLUNGSGEBIET „BRONNZELL“  

 

 

30.06.2020 19 

 

 

Haussperling – Passer domesticus 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Schutzstatus und Gefährdung 

Europäische Vogelart gemäß VSch-RL 

 

 EU D HE  

Rote Liste: LC V V  

Trend (langfristig): ↘ ↘ ↓  

Verantwortung:  

Schutzstatus: besonders geschützt nach BNatSchG 

 

2. Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 unbekannt günstig ungünstig-

unzureichend 

ungünstig- 

schlecht 

EU: 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
    

Deutschland: 

kontinentale Region (http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html) 
    

 

Hessen 
    

http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf  

http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf 

 

3. Charakterisierung der betroffenen Art 

Lebensraum/Ökologie: Der Haussperling ist in seinem Vorkommen weitgehend auf Siedlungslebensräume beschränkt 

und außerhalb von Dörfern und Städten sehr selten. Er nistet in Kolonien, im lockeren Verbund oder auch einzeln. Die 

Bestände erreichen große Dichten in bäuerlich geprägten Dörfern, Innenstädten, Wohnblockzonen und Gartenstädten. 

Deutlich geringere Dichten werden in Industriegebieten, Kleingärten, Parks und Friedhöfen erreicht. Außerhalb der Städ-

te und Dörfer brütet die Art auch in einzeln stehenden Gebäuden und Gehöften, Steinbrüchen, Tagebauen und Kiesgru-

ben (GEDEON et al. 2014). 

Nest: Halbhöhle, Gebäude 

I.d.R. erneute Nutzung Fortpflanzungsstätte n. § 44 BNatSchG i.d. nächsten Brutperiode:   ja    nein 

Leitart: Kleingärten (F4), Gartenstädte (F5), Dörfer (F6), City, Altbau-Wohnblockzonen (F7), Neubau-

Wohnblockzonen (F8), Industriegebiete (F9) 

Phänologie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Balz                         

Brut                          

Jungenaufzucht                         

Empfindlichkeit 

Allgemein: Versiegelung von Brutplätzen an Gebäuden, Nahrungsarmut durch geschlossene Viehställe. 

Mortalitätsgefährdung: Anflug an Freileitungen als Brutvogel: gering, Anflug an Freileitungen als Gastvogel: -, 

Kollision an Straßen als Brutvogel: mittel, Kollision an Straßen als Gastvogel: - 

Gefährdung als Brutvogel an WEA: gering, Gefährdung als Gastvogel an WEA: - 

Fluchtdistanz: <5 m 

Straßenlärm: Effektdistanz: 100 m, Brutvogel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen (u. a. Brutko-

lonien) (Gruppe 5) 

 

4. Verbreitung Bestand 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
http://vswffm.de/v/vsw/content/e3884/e4763/e4767/Ampel2014.pdf
http://www.hessen-forst.de/download.php?file=uploads/naturschutz/monitoring/arten_vergleich_he_de_endergebnis_2013_2014_03_13.pdf
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Haussperling – Passer domesticus 

Welt und Europa: Verbreitet in fast ganz Eurasien, Nordafrika, Vorderasien, Indien 

und dem Westen Hinterindiens. 

EU 

D 

HE 

134 Mio.-196 Mio.Reviere 

3,5-5,1 Mio. Reviere 

165.000-293.000 Reviere 

Deutschland: Fast flächendeckend besiedelt. Am häufigsten ist die Art in den städtischen Ballungsräumen. Relativ dicht 

besiedelt sind die waldarmen, durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Regionen mit vielen Dörfern und Einzelge-

höften. Die geringsten Dichten sind in den siedlungsarmen Regionen im Nordosten Deutschlands und in Gebieten mit 

großen, zusammenhängenden Waldgebieten anzutreffen. (GEDEON et al. 2014) 

Hessen: Flächendeckend verbreitet. Besiedelt werden Städte, Dörfer und Einzelgehöfte. In keiner hessischen Ortschaft 

fehlt die Art. (HGON 2010) 

Vorhabensbezogene Angaben 

 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Ein Revier des Haussperlings befindet sich in der Ortslage am Nordrand des Untersuchungsgebietes. 

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unbe-

rücksichtigt) 

Die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegen außerhalb des Eingriffsbe-

reichs. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorge-

zogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG) (Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

 

  ja   nein 

 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-

Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 
  ja   nein 

 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaß-

nahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, in denen Jungvögel oder Eier vor-

kommen könnten, liegen außerhalb des Eingriffsbereichs. 

  ja   nein 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifi-

kant erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 

 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen " tritt ein.   ja   nein  

 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-

ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
  ja   nein 
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Haussperling – Passer domesticus 

Haussperlinge sind die Nähe des Menschen gewöhnt und werden voraus-

sichtlich nach Fertigstellung des Baugebietes auch dieses besiedeln. Erhebli-

che Störungen sind deshalb auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

 
  ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen vollständig vermie-

den? 

Wenn Nein – Verbotsauslösung! 

  ja   nein 

 

 Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung " tritt ein.   ja   nein  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

 Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 

Maßnahmen) 

Wenn NEIN: Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA: Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH-RL erforderlich! 

weiter unter „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

  ja   nein 

 

 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind bezüglich des Haussperlings in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

 

 Vermeidungsmaßnahmen – auch populationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung des  

 Erhaltungszustandes der lokalen Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen 

 Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen  

 werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG,  

 ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit  

 Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

 nicht erfüllt! 
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9. FOTODOKUMENTATION 

 

Foto 1 Blick aus Richtung 

Norden über das 

Bauentwicklungsge-

biet. Im Hintergrund 

sind die Gehölzbe-

stände entlang der 

Bahntrasse Fulda-

Gersfeld zu sehen. 

 

Foto 2 Blick aus Richtung 

Nordwesten über 

das Bauentwick-

lungsgebiet. 

 

Foto 3 Der Gehölzbestand 

an der Bahntrasse 

Fulda-Gersfeld. 

 


